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Vorbemerkungen
Eınem Kanonıisten, der seıne Wiıssenschaft als theologische Dıszıplın versteht,

muß CS rlaubt se1n, VOT rein recCc  ıchen Überlegungen eıne Bıbelstelle In Erinne-
IUNe rufen: Herodes Antıpas hatte Herodıias, dıe Tau se1nes Bruders Phılıppus,
»geheıratet«. Und dıiıesem Herodes Johannes der Täufer mıt eiıner Unverfroren-
heıt, dıe ıhm SscChheblıc den Kopf gekostet hat, geradewegs 1Ns Gesıicht »Es ist dır
nıcht erlaubt, S1e haben« (Mit 14,3—14) Jesus nannte dıesen mut1iıgen und grund-
satztreuen Johannes den Größten denen, dıe VOIN eiıner Tau geboren wurden
(Mit

Damıt ist eigentlıch schon viel gesagtl Wer für dıe Unauflösliıchke1i der Ehe
eintrıtt!, wırd VO  s Jesus bestätigt. Wer dies heute (ut, riskıaert ZW al nıcht mehr se1ın
eDen; viellac g1bt sıch aber dem ohn und der Ablehnung derer preıs, dıe den
Zeıtgeıst, dıe sogenannte OTITIeNUÜıICHE Meınung bzw. das gesellschaftlıche Bewußt-
se1ın als Maßstab füreund Unrecht nehmen. Mıt diıesem Rısıko muß dıe 16 @
en können.

Auffallend ist NUN, daß ın der einschlägıgen theologıischen und kanonıstischen
Literatur2, SO Ral In bischöflichen Verlautbarungen?>, völlıg unreflektiert VON zweıter
»Ehe«, » Wıederheirat« gesprochen wird. Leıder untersche1ıdet auch der Gesetz-

Z7u eacnhten Ist, daß sıch be1 der Ehe Phılıppus-Herodıias nıcht eınmal ıne sakramentale Ehe DC-
handelt hat!
2In notwendıgerwelse unvollständıger Auswahl Socha, Kırchenrechtliche Überlegungen Zz7u

Kommunionempfang ungültıg Verheirateter: T InZ x ] 0972) 298 —3009; Lehmann, Unauflöslichkeıit
der Ehe und astora. für wiederverheiratete Geschıiedene Communı10 ] (1972) 355-372; Höoör-
FHLUNTUITNL, Kırche und zweıte Ehe Um dıe /Zulassung wıederverheirateter Geschiedener den Sakramenten
NNSDruC 973 azu Rezension VOIN KT Geringer: AfKR 29 197/4, 294 — 300); Fırkel. 1edıe
Kırche alle wıederverheiırateten Geschiedenen VU)  —_ den Sakramenten aus’?, Maınz 1977; Schulz, /um
Ausschluß VOU!  —_ der Kommuniongemeinschaft wıederverheirateter Geschiedener und mıt Geschiedenen
Verheirateten hGI 6 / (1977) 444 —453; Reinhardt, Kann dıe Kırche den Empfang der Eucharistıe
UTC! wıederverheiratete Geschiedene dulden? 'IhZ (1982) Kaıser, Geschieden und
wıiederverheiıratet. Beurteijlung der Ehen VO  — Geschiedenen, dıe wıeder heıiraten, Regensburg 1983; Ders.,
Wiıederverheiratete Geschiedene Kın kirchenrechtlich-theologisches Problem ec 1mM Dienste des
Menschen. Hugo chwendenweın ZU Geburtstag. Hrsg Lüdıicke (jraz 19806, 363—376;

Heinemann, Geschiedene un! wıederverheiıratete Chrıisten Überlegungen ihrer Rechtsstellung:
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geber des nıcht mehr zwıschen Ehe und sogenannter Zıvıl-)
»Ehe«4; 1Ur dıe JTatsache. daß in diıesem Z/Zusammenhang bloß VO einem
Versuch (attentans Ola eın matrımonıum Civıle einzugehen, dıe ede Ist, älßt e_

kennen, daß dıe sogenannte Zivil«trauung« nıcht als Eheschlıeßung 1im eigentlichen
Sınn aufgefaßt wırd. Der hatte dies jedenfalls In der ege noch deut-
lıcher 7U USdruC gebracht>. enDar hat Ian sıch auch In Kırche, Theologıe
und Kanonistık daran gewöÖhnt, eıne Verbindung »Ehe« NECNNECN, dıe In ırklıch-
kelt Sal nıcht als solche anerkannt wırd, ohne edenKen, daß dıe Sprache unerhört
bewußtseinsbildende Kraft hat© och der rechtssprachlıchen Unzulänglıch-
keıten In Gesetzgebung und Lauteratur muß klar se1n, daß eıne dus welchen Gründen
immer ungültiıge Eheschließung keıne Ehe begründet; eıne solche Verbindung wırd
bloß genannt/.

DiIie Voraussetzungen für das gültıge Zustandekommen eiıner Ehe sınd In 057
rechtlıch ausreichend umschrieben8®: 1) er Partner mMussen eınen zureichen-

den Ehewiıllen aben; be1l keinem Partner darf eın trennendes Ehehindernis VOI-

lıegen; dıe Ehewillenserklärung muß in eıner gesetzlıch vorgeschrıiebenen Orm
kundgetan werden. Wenn auch 1Ur eıne dieser dre1 Voraussetzungen ZUuU Zeıtpunkt
des Eheschlıießungsaktes€ kommt eıne Ehe nıcht zustande?.
eCc als Heılsdienst aus Kaılser ZU Geburtstag. Hrsg Schulz Paderborn 1989,
223—241; Müller, Unauflöslichker der Ehe Scheidung 1ederheira MIhZ (1991)
45—68: Schockenhoff, Um der Glaubwürdıigkeıt wıllen Für ıne dıfferenzierte KündıgungspraXxI1s
1mM kırchlichen DIienst hbe]l Scheidung und Wıederverheiratung: 45 (1991) 278-—-282:; Zirkel, DiIie
kırchlichen Weıisungen ber dıe wıederverheirateten Geschiedenen: IBI (199 l E
ABI Paderborn 125 (1982) TE  D

47yr spricht VO matrımonıum etiam Cıvıle DZW. Civilıter antum). Nachweis be1l OM CX
verborum locutionum Codicıs lurıs (Canoni1Cı1, de] Vatıcano 1984, Z Stichwort Matrımonium
Civiıle.
Nur 2358 spricht WIe VON einem matrımonıum etiam Civiılıter [ANnTuUum,;

en matrımonıum DZW vıinculum Civıle, UT aıunt der CIVILLS tantum Vgl Mörsdorf, DIe
Rechtssprache des CX lurıs Canonicı. Eıne krıtiısche Untersuchung, Paderborn 1967 (unveränderter
Nachdruck der Ausgabe 2024

Aus dıesem TUN! setizen WIT dıe entsprechenden Begrıffe unter Anführungszeıchen, WEINN VO  - eiıner
Verbindung dıe ede 1st, dıe ach katholıschem Verständnıs keıne Ehe ist.

Kaıser, Geschieden und wiıederverheiratet (FN 66. ll dus dem S5Sprachgebrauch des CIC ( matrımo-
1Um Invalıdum, Irrıtum, nullum) ableıten, daß uch ıne ungültige »Ehe« Ehe ıst (1ım Gegensatz
Konkubinat und sogenannter Nıcht-Ehe) Wenngleıch zuzugeben Ist, daß uch SONS immer wıeder VOIN

ungültıgen »Ehen« gesprochen wiırd, ist darauf hıinzuwelsen. daß ıne zwıschenmenschlıche Beziıehung
welcher Art uch immer nıemals gültiıg der ungültıg seın ann Ss1e ann [1UT exıstent der inex1istent
seInN. Gültig der ungültıg ann ur der Rechtsakt se1nN. der dıiese Beziehung begründen soll Wenn der
Eheschließungsakt ungültıg 1st. omMmm eben ıne Ehe nıcht zustande., SO uch NIC VO  - eıner
gültıgen )>Ehe« gesprochen werden kann, sondern 11UT VO eıner ungültıgen Eheschließung. Überhaupt ıst
das kanonısche ereC VOI em eın Eheschlıeßungsrecht, SO uch der Begrıff matrımonıum meiıst
dıe Eheschließung meınt.
Matrımonium acı partıum CONSENSUS inter IUre habhıles legıtıme manifestatus. Von bloßen

Voraussetzungen sprechen WIT deshalb. weıl dıe zumal sakramentale Ehe letztlich eın VON oftt C
stifteter und Ist, der TEeUNC| der Mıtwirkung der Menschen Vgl Aymans, DIie sakramentale
Ehe Gottgestifteter Bund und Vollzugsgestalt kırc  ıcher Exıstenz: EDC 4 / (1990) 1638
) Wenn dıe In 06] genannten Voraussetzungen erfüllt Sınd, ann Von eıner »Putatıvehe« SCSDTO-

chen werden. Zwar 1st uch diese keine Ehe:; s1IEe wırd ber solange wenıgstens eın Partner bona fide ist
rechtlıch als solche behandelt Dies edeutel, aß Jener Partner, der dıe Ungültigkeıt der Eheschließung
NıIC we1ß, keinen Rechtsbeschränkungen unterliegt.
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Wenn Nun er CL dıe kanonısche Eheschließungsform gebundeneroll

( ob edig, verwıtwel der zıvilrechtlıch geschiıeden FEhewillenser-
klärung VOT unzuständıgen staatlıchen Autorıtät abgıbt 1St dıes keıne
Eheschlıeßung Sinne des kanonıschen Rechts Und 1St SOIC CIn oll oder
SCIMN Partner überdies be1l aufrechtem Band gültıg geschlossenen Ehe z1v1ıl-
gerichtlıc geschıeden 162 außerdem das trennende FEhehindernıis des bestehenden
FEhebandes VOTL (C daß selbst CII kanonıischer Oorm vVOorgeNOMMEEN
Eheschlıeßung ungültıg Walrc uch WEeNN 11an alsSO Was geschehen soll
unterstellt daß der VOT dem Standesbeamten bekundete Eheschließungswille für dıe
Begründung Ehe sıch ausreichend WAaTe ann WENN auch NUur CIn Partner
geschıeden 1ST diese Ehewillenserklärung keıne Ehe bewırken da sowochl C1inN Form-
mangel WIC auch CIM trennendes Ehehinderniıs vorlıegen

uch WENN zugegeben werden soll daß für dAese Katholıken »dıe ı1vılehe
das axımum möglıchen Treuebekenntnisses ZU Partner ZUr

Partnerın und das axımum Geordnetheıt ıhrer Beziehung« 1sSt10 1sSt SIC ebenso-
Ehe WIC das unehelıche Zusammenleben bloß dıe bürgerliıchen Rechtswir-

kungen sınd (noch) unterschıiedlich ber Kırche Theologıe und Kanonistık ollten
den Begrıff FEhe Verbindung VOIN Mannn und Tau vorbehalten dıe tatsac  1IC
CIiNE solche 1ST

ach dıesen Vorbemerkungen ann nach der Rechtsstellung des betroffenen Per-
sonenkre1ises!! gefragt werden wobel zunächst dıe Gliedschaftsstellung und ann
dıe allenfalls gegebene ellung als kırchliche Arbeıtnehmer untersucht werden soll

Dıie Gliedschaftsstellung
a) Grundsätzliıches

Für manchen Mag 6S überraschend SCIMN ber der ede stehende Personenkreıs
kommt se1It 9083 Kraft stehenden Gesetzbuch der Lateinıschen RC AUS-

drücklıch und dırekt überhaupt nıcht VOIL

Im ( W alr dıe sıiımultane Bıgamie mıt der Kırchenstrafe der
reC  ichen nfamıe bedroht Umständen konnte auch dıe Exkommuni-
katıon oder das persönlıche Interdıkt verhängt werden!2 och der kennt
weder dıe Strafe der nfamıe noch den Straftatbestand der Bıgamıie DIe Rechts-

| () Heı1nz, Zur kırc  ıchen Anstellung und Kündıgung Von wıiıederverheırateten Geschiedenen. Pastoral-
theologisches (jutachten für den Carıtasverband ugsburg, ugsburg 991 Mschr.), Vgl dagegen

Geringer, Das Ende der Zwangszıivilehe ı Osterreich als paradoxe Realutopıie. Unorthodoxe HT-
dialektischen Strategıie kırc  ıcher Gesellschaftspolitik: OAfKR 374 (1982) 466 —486

Wenn VOIN geschıedenen » Wıederverheirateten« dıe ede Ist, sınd ı dıe mMiıt Geschıiedenen
» Verheılirateten« mıtgemeı1nt
12 In 084 4° mMı1t bigami Männer gemeınt dıe sukzessive mehrere gültıge Ehen
geschlossen hatten (Z ach dem Tod der früheren rau SIC galten als ırregulär Was jedoch keinen
Strafcharakter Im C983 cheınt diıeser Irregularıtätsgrund nıcht mehr auf
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stellung der Katholıken, dıe nach eiıner zıvilgerichtliıchen Scheidung VOI dem
Standesamt eıne NECUEC Bındung eingegangen sınd, muß er AdUuSs Normen rhoben
werden, dıe mıtunter csehr allgemeın gefaßt SInNd. Be1 der Interpretation dieser
Normen ist der Kanonıist selbstverständlich auch dıe Aussagen des höchsten
kırchlıchen Lehramtes gebunden: enn daß dessen Inhaber, der Ja mıt dem obersten
Gesetzgeber der Kırche identisch ist, jeweıls anderes meınt, wırd INan nıcht

en
Lehramtlıche orgaben für das Kırchenrecht sınd In dogmatıscher Hınsıcht dıe Un-
auflöslıiıchke1i der und in moraltheologischer Hınsıcht dıe Unerlaubtheit
geschlechtlicher Bezıehungen außerhalb der Daraus erg1bt sıch: Wer gültıg
geheıratet hat, 1st solange dıe Ehe nıcht aufgelöst wurdel> rechtliıch unfähig, eıne
weıtere Ehe einzugehen ( 085 auch be1l Vorlıegen e1Ines sıch ausreichenden
Ehewiıllens ame Urce dıe Ehewillenserklärung keıne Ehe zustande. Und WeCI

gültiıg verheiratet 1St, begeht Ehebruch, WEeNN Gl mıt einem anderen Partner g —-
schlechtliıch verkehrtl6

Natürlich 1st schon dıe Scheidung sıch eın Übel. und der daran Schuldige!
verstößt bereı1ts das Unauflösliıchkeitsgebot!8. Solange aber keıner der zıvıl-
gerichtliıc geschıedenen Partner eıne NCUC, vielleicht ırreversıble Bındung einge-

WITKIIC jede Ehe unter (Getauften Sakrament 1st (C 055 auch WENnNn dıe glaubensmäßigen Vor-
aussetzungen fehlen, wırd 11all mıt Müller 64, immer mehr In Zweıftel ziıehen mussen. Vgl uch
Aymans (FN 632-637
uch WEeNnNn In der Kırchengeschichte gegeben hat, In denen Biıschöfe, größere be] VCI-

meıden, »Zweıtehen« zugelassen aben, wurde 1e$ immer als bıbelwıdrıg rTkannt Vgl üller
59—63; ebenso Lehmann (FN 362-365, der außerdem hervorhebt daß das TIrıdentinum dıe Praxıs der
UOstkırchen, »Zweıtehen« zuzulassen, bewußt nıcht verurte1 hat. Allerdings edeute! uch eın ewuhtes
Schweigen NIC| unbedingt Zustimmung, zumal das Lehramt eıther klar dıe Unauflöslichkeit der
Ehe betont hat uch e1ım Vatıkanum hat ıne entsprechende Intervention eines Ostkırc  ıchen Bıschofs
keine Akzeptanz gefunden. Überdies sehen dıe rthodoxen Kırchen in eiıner »Z weıtehe« jedenfalls keıine
sakramentale Ehe

/ war welst OFEeCCO, Dıie re der Untrennbarkeıiıt des Ehevertrages VO akramen 1mM Lichte des
scholastıschen Prinzıps (Gratia perficıt, destrulit naturam. ikKkR 143 (1974) Jer 431, mıt
ecCc darauf hın, daß ıIn uUuNseTEIMM /Zusammenhang eher eın ekklesiologisch-verfassungsrechtliches als eın
sexualethisches Problem besteht Dennoch darf NIC| übersehen werden, daß dıe Geschlechtsgemeihnscha
der Ehe spezıfısch zugeordnet Ist, daß sIEe sıch gerade dadurch VON jeder anderen interpersonalen Be-
ziehung unterscheıde! DIies ist bedeutsam für dıe Beurteilung der KRechtsstellung Jener Katholıken. dıe
Z Wal nıcht UrcC eın bestehendes Eheband gebunden sınd, ber TOtzZdem bloß In eıner »Zivilehe« der
uch in eiıner »Ehe hne Trauschein« en
S Aufgelöst wırd ıne Ehe UrC den 10d des Ehepartners (C durch Gnadenakt ıcht-
vollzugs (C aufgrund des Paulinischen rıvilegs (C der UrC| (inadenakt aufgrun;| des
Sogenannten Privilegium Petrinum, das allerdings NIC. 1mM ( geregelt iıst azu vgl A. Hopfenbeck,
Privilegiıum Petrinum. Eıne rechtssprachlıche und rechtsbegriffliche Untersuchung. ıM IhSt., Kan
Abt. 35% St Ottilıen

DIies gılt uch für jeden außerehelıchen Geschlechtspartner, WEeNnNn dessen bestehende Ehe weıß;
dıes ist be1ı eıner bloß standesamtlıchen » Irauung« mıt einem Geschiedenen er acht
bleıbt 1er e1in gelegentlicher Ehebruch da eın olcher be1ı entsprechender Dısposıtion 1mM Bußsakrament
nachgelassen werden ann (C 987/)

An der Scheidung schuldıg muß NnıIC. unbedingt der Kläger se1nN; könnte UrC| das ehewıdrige
Verhalten des Partners azu genötigt seın vgl E5D
I® SO mıt eCc Kaıser, Geschieden und wıederverheiıratet (FN



200 Karl-Theodor Geringer

SaNsCh Ist, besteht dıe Möglıchkeıt ZmIhre Rechtsstellung in der Kırche
ıst er anders als dıe genen dıe sıch diesen Weg verbaut en Und hıer 1eg das
Problem Wer, obwohl gültıg verheıratet, VOT dem Standesamt eıne welıltere »Ehe«
schließt. eht objektiv In eiıner unerlaubten Verbindung.

Unter Berufung auf Lk.und Jo 8ö,1—11 wırd 7Wäaäal häufig dıe Vergebungs-
bereitsschaft (jottes beschworen, der sıch auch und gerade dıe Kırche Orlen-
t1eren hätte20; dalß aber Jesus In dıiıesem Zusammenhang dıe Vergebung mıt der Auf-
forderung verbindet, künftig nıcht mehr sündıgen (Jo 8,11), wırd 1m allgemeınen
beharrlıch verschwıegen2?!,

DiIie /ulassung den Sakramenten

Die theologische und kanonistische ] ıteratur befaßt sıch fast ausschließlich mıt
der rage, ob Geschiedene., dıe eiıne sogenannte ı1vılene geschlossen aben, Zzu

Sakrament der Eucharıiıstıe zuzulassen S1Ind. Dies 1st auch sehr verständlıich, da ın der
pastoralen Praxıs gerade In dieser Hınsıcht die größten Schwierigkeıiten auftreten:
Die Seelsorger wollen menschlıch helfen aber da <1bt CS dieses und unfle-
X Kirchenrecht! Wıe aber bereıts erwähnt, wırd el übersehen, daß das Kır-
chenrecht WIEe natürlıch auch dıe Pastoraltheologıe dıe dogmatıschen und
raltheologıschen orgaben des Lehramtes gebunden ist. Nıemals ann erT 0_
ral richtig se1nN, W as dogmatısch falsch und deshalb auch kiırchenrechtlich unzulässıg
1ST

Unbestritten ist NUunN, daß Katholıken, dıe z1vıl wıeder »geheıratet« aben, In eıner
schwerwıegenden AC das Jesu verstoßen, W as objektiv den e_
stand eıner schweren un:! egründet. DiIie Schwierigkeıt 1eg aber darın, daß CS

eıne objektiv schwere un realiter nıcht o1Dt, weıl un:! immer eıne bewußte und
fre1l gewollte Abkehr VON (Gott Ist; Zzu Sündenbegrıiff gehö notwendıg auch dıe
subjektive Tatseıte.

Aus dıesem rund verpflichtet 08 1UT ZU Bekenntnis jener schweren
Sünden, deren Ian sıch nach sorgfältiger Gewissenserforschung bewuhßt 1st22;: auch

916 verbiletet bloß jenen den Empfang der Kommunıi1on, dıe sıch eiıner schweren
un bewußt s1nd25. Wer er aufgrun eINes ırrenden Gew1ssens nıcht wahr-
nımmt, daß objektiv d1e Ordnung (jottes verstößt, wırd 1€6Ss In der Beıichte
nıcht bekennen und ohne edenken auch Z1SC des Herrn treten Insofern en

Wenn der d der Scheidung unschuldıge eıl dem schuldıgen dıe Versöhnung verweı1gert, obwohl dieser
den ernsten ıllen ZAUEN: Wıederaufnahme der ehelıchen Gemeinschaft hat, wırd 111all ber dıe Verlagerung
der Schuldfrage nachdenken mussen.

Lehmann (FN 3D Schockenhoff (FN T&8
DıIies ZUulr Feststellung Schockenhoffs (FN 2719 » DIie Kırche erreicht mıt ıhrer gegenwärtigen Regelung

nıcht dıe menschlıch überzeugende e1ıte Jesu, der zugleıch unbeıirrbar ea ehelıcher Ireue fest-
halten und CN aus en legalıstıschen Kompromissen befreien und doch zugle1ic das Angebot der Ver-
gebung hne alle gesetzlıche Eiınschränkung gelten lassen konnte.«

.. .GUOFTUM DOost diligentem SM discussionem conscientiam habeat.
2 Qu1 CONSCIUS peccatı 2FaVIiS,200  Karl-Theodor Geringer  gangen ist, besteht die Möglichkeit zur Umkehr!9. Ihre Rechtsstellung in der Kirche  ist daher anders als die jener, die sich diesen Weg verbaut haben. Und hier liegt das  Problem: Wer, obwohl gültig verheiratet, vor dem Standesamt eine weitere »Ehe«  schließt, lebt objektiv in einer unerlaubten Verbindung.  Unter Berufung auf Lk 7,36—50 und Jo 8,1-11 wird zwar häufig die Vergebungs-  bereitsschaft Gottes beschworen, an der sich auch und gerade die Kirche zu orien-  tieren hätte20; daß aber Jesus in diesem Zusammenhang die Vergebung mit der Auf-  forderung verbindet, künftig nicht mehr zu sündigen (Jo 8,11), wird im allgemeinen  beharrlich verschwiegen?2!.  b) Die Zulassung zu den Sakramenten  Die theologische und kanonistische Literatur befaßt sich fast ausschließlich mit  der Frage, ob Geschiedene, die eine sogenannte Zivilehe geschlossen haben, zum  Sakrament der Eucharistie zuzulassen sind. Dies ist auch sehr verständlich, da in der  pastoralen Praxis gerade in dieser Hinsicht die größten Schwierigkeiten auftreten:  Die Seelsorger wollen menschlich helfen — aber da gibt es dieses starre und unfle-  xible Kirchenrecht! Wie aber bereits erwähnt, wird dabei übersehen, daß das Kir-  chenrecht — wie natürlich auch die Pastoraltheologie — an die dogmatischen und mo-  raltheologischen Vorgaben des Lehramtes gebunden ist. Niemals kann daher pasto-  ral richtig sein, was dogmatisch falsch und deshalb auch kirchenrechtlich unzulässig  ıst  Unbestritten ist nun, daß Katholiken, die zivil wieder »geheiratet« haben, in einer  schwerwiegenden Sache gegen das Gebot Jesu verstoßen, was objektiv den Tatbe-  stand einer schweren Sünde begründet. Die Schwierigkeit liegt aber darin, daß es  eine objektiv schwere Sünde realiter nicht gibt, weil Sünde immer eine bewußte und  frei gewollte Abkehr von Gott ist; zum Sündenbegriff gehört notwendig auch die  subjektive Tatseite.  Aus diesem Grund verpflichtet c 988 $ 1 nur zum Bekenntnis jener schweren  Sünden, deren man sich nach sorgfältiger Gewissenserforschung bewußt ist?2; auch  c 916 verbietet bloß jenen den Empfang der Kommunion, die sich einer schweren  Sünde bewußt sind23. Wer daher aufgrund eines irrenden Gewissens nicht wahr-  nimmt, daß er objektiv gegen die Ordnung Gottes verstößt, wird dies in der Beichte  nicht bekennen und ohne Bedenken auch zum Tisch des Herrn treten. Insofern haben  19 Wenn der an der Scheidung unschuldige Teil dem schuldigen die Versöhnung verweigert, obwohl dieser  den ernsten Willen zur Wiederaufnahme der ehelichen Gemeinschaft hat, wird man über die Verlagerung  der Schuldfrage’'nachdenken müssen.  20 Lehmann (FN 2) 358; Schockenhoff (FN 2) 278 £.  21 Dies zur Feststellung Schockenhoffs (FN 2) 279: »Die Kirche erreicht mit ihrer gegenwärtigen Regelung  nicht die menschlich überzeugende Weite Jesu, der zugleich unbeirrbar am Ideal ehelicher Treue fest-  halten und es aus allen legalistischen Kompromissen befreien und doch zugleich das Angebot der Ver-  gebung ohne alle gesetzliche Einschränkung gelten lassen konnte.«  22 „..quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat.  23 Qui conscius peccati gravis, ...
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jene recht, dıe der redlichen subjektiven Überzeugung, dem Fehlen VO Schuld-
bewußtseıin DbZw dem iırrenden Gew1ssen Respekt zollen24. Wer aber aus der FEFhe-
theologıe des Zweıten Vatıkanıschen Konzıls. das dıe Ehe VOT em als Bund sıeht,
den Schluß ziıehen wiıll, daß dıe Geschlechtsgemeinscha In der zweıten »E.he« auch
objektiv rechtfertigen Ist25, übersıeht, daß diese zweıte Verbindung SanzZ sıcher
eın VO (jott gestifteter Bund 1st

Z/war 1st zuzugeben, daß auch N eiıner ungültıg geschlossenen >>Ehe << ethıische
Verpflichtungen entstehen, deren INan sıch nıcht ohne weıteres entledigen kann26,
worauf übriıgens das JIrauungsverbot In O7T. 3° abgestellt ist lar sollte aber
se1n, daß E sıch el auf keinen Fall spezıfısch eNelıche ıchten (und Rechte)
handeln annn Irotzdem bleıibt richtig: Wer subjektiv überzeugt Ist, daß nıcht iın
schwerer un lebt, darf das eucharıstische Mahl empfangen?/, Nıemand darf aber
n daß se1ıne subjektive Gewissensentscheidung, WEeNnN S1E ırmg Ist, VON der
Kırche nıcht 11UT respektiert, sondern auch ratıfizıiert wırd238.

Wenn NUnN Jemand seıne Sıtuation In oder auch außerhalb der Beıchte ZUT Sprache
bringt, 1st schon daraus erkennen, daß hınsıchtlich selner Eucharıstiefähigkeit
zumındest 1mM Zweıfel ist In diesem Fall ist jeder Beıichtvater und deelsorger
verpflichtet, dıee der Kırche unverkürzt verkünden29; wollten SIE aufgrund
iıhrer Privatmeinung das GewI1lssen des Gesprächspartners eruhıgen, iıhn Sal
»lossprechen« oder ıhm dıe Erlaubnıs 7u Kommunı0onempfang geben, erTfulite 1eS$
den Straftatbestand zumındest320 des Amtsmı  rauchs (C uch WENNn sıch eiıne
zweıte Verbindung »über eınen längeren Zeıtraum hın als eiıne sıttlıche Realıtät
bewährt hat«ST1. andert TeSs nıchts daran, daß diese Bezıehung keıne Ehe und el
objektiv unzulässıg Ist:; eıne VerjJährung VON iıchten oder eıne Ersıtzung VON Rech-
ten 1st Jer undenkbar (C 199, 10

Allerdings: Der Wortlaut des 915, der bestimmt, WeT ZUuTr Kommunıon nıcht
zugelassen werden darf m. a. W. WC dıe Kommuniıion verweıigern ıst
bletet ein1ıge Interpretationsschwierigkeiten. Die ede ist ämlıch VO denen,

Kaiser, Geschieden und wıederverhelratet (FN Lehmann (FN 359:; Lüdıicke, »Auch ich VCI-
urteile dıch N1IC R Aufgabe und TENzen des Kırchenrechts Beıspıel der Eucharıstiezulassung. Im
Dıenst VON Kırche un: aal Gedächtnisschrift für Holböck Hrsg Pototschnig u Wıen 1985,
49 /7-5 f 1e7

Kaıiser, Wiıederverheiratete Geschiedene (FN C Wenn ehı  O, 365 auf dıe Putatıvehen (C 061
verwıiesen wırd, in denen dıe Geschlechtsgemeinschaft rlaubt und er uch eın eCc auf den Empfang
der Sakramente gegeben sel, muß festgehalten werden, daß 1es bloß für jJene Partner eiıner Putatıvehe gel-
ten kann, dıe Von der Ungültigkeıt iıhrer Eheschlıeßung nıchts WwIsSsen und solange sIE nıchts davon wI1issen.
Absolut indıskutabel ler Reegen, Geschiedene In der stehen lassen?: Diakonıia (1988)
334-340

Lehmann (FN 358 Schockenhoff (FN 2®
freılıch Jemand, der dıe re der Kırche ennt, leicht L dieser subjektiven Überzeugung kommen

kann, se1 dahıngestellt. Vorste  ar ist 1e8 eıgentliıch NUT, WenNnn ıhnen Von Seelsorgern und ITheologen eINn-
geredet wiırd, daß SsIE Kommunıionempfang NIC gehinde Sınd.

Vgl Rahner, Grundkurs des Glaubens, Freiburg 976 3823
Vgl Lüdicke (FN 24) 5
Im Fall der eılung der Absolution 1eg Vortäuschung der Lossprechung VOT (C 375 Z 2° da

iıne solche beı dıesem Sachverha nıcht gültiıg erteılt werden ann
Krätzl, Seelsorge wıederverheiırateten Geschiedenen, Wıen 1979,



202 Karl-Theodor Geringer
dıe hartnäckıg In eiıner offenkundıgen schweren un verharren+2, W d WIEe-
der dıe rage aufwirft, b nıcht auch be1 der Nıichtzulassung dıe subjektive Tat-
seıte berücksichtigt werden muß ıne weıtere rage ist aber. WIEe der ulas-
sungsberechtigte dies beurteıilen kann. Selbst WENN eın entsprechendes Wiıssen
AaUus der Beıichte hätte, dürfte dieses Wıssen 1m außeren ecNtsbe-
reich, in dem sıch dıe Verweıigerung der Eucharistie ereignet, nıcht verwenden.
Er ann und darf sıch 11UT objektiv feststellbare Tatsachen halten>> DIies e_

g1bt sıch auch daraus, daß nach der selben Norm jenen, dıe sıch dıe Tatstrafe der
Exkommunikatıon oder des Interdikts ZUSCZOLCNH aben, dıe Kommunıon erst dann

verweıgern ıst, WECeNNn dıe Verwirkung dieser Strafen für den außeren Rechts-
bereich Uurc Spruch festgestellt worden ist / war verbiletet bereıts der Fın-
trıtt der Tatstrafe., er Ja schwere Zurechenbarkeit (C den Empfang
der Sakramente (&e 331 1’ Z aber abzuhalten VO akramentenempfang
1st der Betroffene erst, WE dıe Strafe für den außeren Rechtsbereic offenkundıg
gemacht wurde. Wenn der Gesetzgeber be1l der Kırchenstrafe auf eınen objektiv fest-
stellbaren Sachverha stie. ann 1e6Ss hınsıchtlıch der Offenkundıigkeıt der In der
selben Norm erwähnten scchweren un:! nıcht anders se1n24.

(Gjestützt wırd dıese Interpretation MC dıe ıIn der -Reformkommission dUuSs-

drücklich vertretene Auffassung, daß dıe später als 9015 tormulıerte Norm
auch dıe geschıedenen » Wıederverheirateten« en aliur sprechen überdies
auch dıe Lehraussagen des Papstes VOor36 und nach>/ Promulgatıon des CS

ıst nıcht anzunehmen, dalß der oberste Lehrer der Kırche zwıschen dıesen beıden
Lehraussagen als Gesetzgeber anderes testlegen wollte

Zum Vergleich könnte INan auch nach der Rechtsstellung eines Klerikers iragen,
der ohne Dıspens Zz1vıl »geheıratet« hat Er zıeht sıch ZW dl die Tatstrafe der Suspen-
SION (C 3094 1)53, dıe aber nıcht den Ausschluß VvVoO Empfang der Sakramente ZUT

olge hat>% Obwohl der gültıgen Eheschlıeßung e1Ines Klerikers 1im Gegensatz
der eiInes bereıts Verheımrateten bloß e1in posıtıv-rechtliches Hındernis entgegensteht
(C ıst selıne Lebenssıtuation analog der des » Wıederverheirateten« beurte1l-
len eWl1 dieser Personenkreis ist zahlenmäßg erheblich geringer als der der Ge-
schıedenen, dıe wıeder »geheıratet« en DiIie geringere Zahl ann aber eın Argu-202  Karl-Theodor Geringer  die hartnäckig in einer offenkundigen schweren Sünde verharren?2, was wie-  der die Frage aufwirft, ob nicht auch bei der Nichtzulassung die subjektive Tat-  seite berücksichtigt werden muß. Eine weitere Frage ist aber, wie der Zulas-  sungsberechtigte dies beurteilen kann. Selbst wenn er ein entsprechendes Wissen  aus der Beichte gewonnen hätte, dürfte er dieses Wissen im äußeren Rechtsbe-  reich, in dem sich die Verweigerung der Eucharistie ereignet, nicht verwenden.  Er kann und darf sich nur an objektiv feststellbare Tatsachen halten33. Dies er-  gibt sich auch daraus, daß nach der selben Norm jenen, die sich die Tatstrafe der  Exkommunikation oder des Interdikts zugezogen haben, die Kommunion erst dann  zu verweigern ist, wenn die Verwirkung dieser Strafen für den äußeren Rechts-  bereich durch Spruch festgestellt worden ist. Zwar verbietet bereits der bloße Ein-  tritt der Tatstrafe, der ja schwere Zurechenbarkeit voraussetzt (c 1321), den Empfang  der Sakramente (cc 1331 $ 1, 2°, 1332); aber abzuhalten vom Sakramentenempfang  ist der Betroffene erst, wenn die Strafe für den äußeren Rechtsbereich offenkundig  gemacht wurde. Wenn der Gesetzgeber bei der Kirchenstrafe auf einen objektiv fest-  stellbaren Sachverhalt abstellt, kann dies hinsichtlich der Offenkundigkeit der in der  selben Norm erwähnten schweren Sünde nicht anders sein?4,  Gestützt wird diese Interpretation durch die in der CIC-Reformkommission aus-  drücklich vertretene Auffassung, daß unter die — später als c 915 formulierte — Norm  auch die geschiedenen »Wiederverheirateten« fallen3>. Dafür sprechen überdies  auch die Lehraussagen des Papstes vor36© und nach?7 Promulgation des CIC/1983; es  ist nicht anzunehmen, daß der oberste Lehrer der Kirche zwischen diesen beiden  Lehraussagen als Gesetzgeber etwas anderes festlegen wollte.  Zum Vergleich könnte man auch nach der Rechtsstellung eines Klerikers fragen,  der ohne Dispens zivil »geheiratet« hat. Er zieht sich zwar die Tatstrafe der Suspen-  sion zu (c 1394 8 1)38, die aber nicht den Ausschluß vom Empfang der Sakramente zur  Folge hat?9. Obwohl der gültigen Eheschließung eines Klerikers — im Gegensatz zu  der eines bereits Verheirateten — bloß ein positiv-rechtliches Hindernis entgegensteht  (c 1087), ist seine Lebenssituation analog der des »Wiederverheirateten« zu beurtei-  len. Gewiß, dieser Personenkreis ist zahlenmäßg erheblich geringer als der der Ge-  schiedenen, die wieder »geheiratet« haben. Die geringere Zahl kann aber kein Argu-  32 ... in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes.  33Zirkel, Die kirchlichen Weisungen (FN 2) 128, weist mit Recht darauf hin, daß c 915 nicht in einem Sinn  ausgelegt werden darf, der seine Anwendung unmöglich macht.  34 Dies bedeutet selbstverständlich nicht, daß jemandem in aller Öffentlichkeit die Kommunion verweigert  werden darf, wenn seine Situation — z.B. in einer Großstadtgemeinde — nicht bekannt ist, wenngleich der  Kommunionspender selbst davon weiß. Dies ist aber keine Rechtsfrage, sondern eine der pastoralen Klug-  heit, die es verbietet, jemanden ohne Not öffentlich bloßzustellen (vgl. c 220).  35 Communicationes 15 (1983) 194: ... certo certius textus respicit etiam divortiatos et renuptiatos.  36 Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982) 185 f.  37 Reconciliatio et Paenitentia, n. 17: AAS 77 ( 1985) 223.  38 Da es sich dabei um eine reine Klerikerstrafe handelt (c 1333 8& 1), wird die »Ehefrau« davon nicht  betroffen (c 1329 $ 2).  39 Anders ist dies bei einem Ordensangehörigen, der nicht Kleriker ist. Er zieht sich die Tatstrafe des  Interdikts zu (c 1394 $ 2); ebenso der »Ehepartner«, da das Interdikt auch Laien treffen kann. Das Interdikt  aber schließt vom Empfang der Sakramente aus. — Doch solche Ungereimtheiten findet man im Strafrecht  des CIC/1983 öfter.INn manifesto 2ravı DECCALO obstinate perseverantes.
AFKel, Dıie kırchlichen Weısungen (FN 128, welst mıt ec darauf hın, daß 015 NnıC In einem ınn
ausgelegt werden darf, der se1ıne Anwendung unmöglıch maCcC

DIies edeute! selbstverständlıch NıIC dalß jemandem in er Offentlichkeit dıe Kommunion verweıigert
werden darf, WEeNN seıne Sıtuation z. B In eiıner Großstadtgemeinde NıC bekannt 1st, wenngleıch der
Kommunıionspender selbst davon we1ß. DIies ist ber keıine Rechtsfrage, sondern ıne der pastoralen Klug-
heıt, dıe verbietet, jemanden hne Not Oöffentlich bloßzustellen (vgl 220)

Communicationes 15 (1983) 194202  Karl-Theodor Geringer  die hartnäckig in einer offenkundigen schweren Sünde verharren?2, was wie-  der die Frage aufwirft, ob nicht auch bei der Nichtzulassung die subjektive Tat-  seite berücksichtigt werden muß. Eine weitere Frage ist aber, wie der Zulas-  sungsberechtigte dies beurteilen kann. Selbst wenn er ein entsprechendes Wissen  aus der Beichte gewonnen hätte, dürfte er dieses Wissen im äußeren Rechtsbe-  reich, in dem sich die Verweigerung der Eucharistie ereignet, nicht verwenden.  Er kann und darf sich nur an objektiv feststellbare Tatsachen halten33. Dies er-  gibt sich auch daraus, daß nach der selben Norm jenen, die sich die Tatstrafe der  Exkommunikation oder des Interdikts zugezogen haben, die Kommunion erst dann  zu verweigern ist, wenn die Verwirkung dieser Strafen für den äußeren Rechts-  bereich durch Spruch festgestellt worden ist. Zwar verbietet bereits der bloße Ein-  tritt der Tatstrafe, der ja schwere Zurechenbarkeit voraussetzt (c 1321), den Empfang  der Sakramente (cc 1331 $ 1, 2°, 1332); aber abzuhalten vom Sakramentenempfang  ist der Betroffene erst, wenn die Strafe für den äußeren Rechtsbereich offenkundig  gemacht wurde. Wenn der Gesetzgeber bei der Kirchenstrafe auf einen objektiv fest-  stellbaren Sachverhalt abstellt, kann dies hinsichtlich der Offenkundigkeit der in der  selben Norm erwähnten schweren Sünde nicht anders sein?4,  Gestützt wird diese Interpretation durch die in der CIC-Reformkommission aus-  drücklich vertretene Auffassung, daß unter die — später als c 915 formulierte — Norm  auch die geschiedenen »Wiederverheirateten« fallen3>. Dafür sprechen überdies  auch die Lehraussagen des Papstes vor36© und nach?7 Promulgation des CIC/1983; es  ist nicht anzunehmen, daß der oberste Lehrer der Kirche zwischen diesen beiden  Lehraussagen als Gesetzgeber etwas anderes festlegen wollte.  Zum Vergleich könnte man auch nach der Rechtsstellung eines Klerikers fragen,  der ohne Dispens zivil »geheiratet« hat. Er zieht sich zwar die Tatstrafe der Suspen-  sion zu (c 1394 8 1)38, die aber nicht den Ausschluß vom Empfang der Sakramente zur  Folge hat?9. Obwohl der gültigen Eheschließung eines Klerikers — im Gegensatz zu  der eines bereits Verheirateten — bloß ein positiv-rechtliches Hindernis entgegensteht  (c 1087), ist seine Lebenssituation analog der des »Wiederverheirateten« zu beurtei-  len. Gewiß, dieser Personenkreis ist zahlenmäßg erheblich geringer als der der Ge-  schiedenen, die wieder »geheiratet« haben. Die geringere Zahl kann aber kein Argu-  32 ... in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes.  33Zirkel, Die kirchlichen Weisungen (FN 2) 128, weist mit Recht darauf hin, daß c 915 nicht in einem Sinn  ausgelegt werden darf, der seine Anwendung unmöglich macht.  34 Dies bedeutet selbstverständlich nicht, daß jemandem in aller Öffentlichkeit die Kommunion verweigert  werden darf, wenn seine Situation — z.B. in einer Großstadtgemeinde — nicht bekannt ist, wenngleich der  Kommunionspender selbst davon weiß. Dies ist aber keine Rechtsfrage, sondern eine der pastoralen Klug-  heit, die es verbietet, jemanden ohne Not öffentlich bloßzustellen (vgl. c 220).  35 Communicationes 15 (1983) 194: ... certo certius textus respicit etiam divortiatos et renuptiatos.  36 Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982) 185 f.  37 Reconciliatio et Paenitentia, n. 17: AAS 77 ( 1985) 223.  38 Da es sich dabei um eine reine Klerikerstrafe handelt (c 1333 8& 1), wird die »Ehefrau« davon nicht  betroffen (c 1329 $ 2).  39 Anders ist dies bei einem Ordensangehörigen, der nicht Kleriker ist. Er zieht sich die Tatstrafe des  Interdikts zu (c 1394 $ 2); ebenso der »Ehepartner«, da das Interdikt auch Laien treffen kann. Das Interdikt  aber schließt vom Empfang der Sakramente aus. — Doch solche Ungereimtheiten findet man im Strafrecht  des CIC/1983 öfter.Certius lexTius respicıt etiıam divortiatos el renuptiatos.
Famıilıarıs consortio, AAS (1982) 185
Reconcıliatıio eit Paenitentia, AAS C V ON 223
Da sıch dabe!1 ıne reine Klerikerstrafe handelt (C 334 I wırd dıe »Ehefrau« davon nıcht

betroffen (C 3729
Anders ist 1e68$ be1ı einem Ordensangehörıigen, der N1IC erıker 1st. Er Z1e sıch dıe Tatstrafe des

Interdikts Z (C 3094 Z ebenso der »Ehepartner«, da das Interdıikt auch Laıen reffen ann Das Interdikt
ber schlıe VO Empfang der Sakramente auSs och solche Ungereimtheıten fıindet 111a 1Im Strafrecht
des 083 er.
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ment für eıne sSsacnNlıc andere Beurteiulung seInN. Und daß en bloß suspendıierter —
erıker und selne nıcht einmal suspendierte »Ehefrau« dıe Sakramente nıcht
empfangen können, wırd soOweilıt sehen ist VOonNn nıemandem In rage gestellt+0.

Was dıe übrıgen Sakramente erı Ist klar. daß CICUule, auch WENN S1€e g_.
schıeden sınd, das Sakrament der Ehe nıcht empfangen können (C Verheirate-

Männer sınd Empfang der Priesterweihe gehinde © 1042, L: Walr der Mann
bloß z1vıl »verheıratet«, obwohl selbst oOder dıe Partnerıin UWCC eın Eheband oder
MrC klösterlıche Profeß gebunden WAal, 1st Cr auch nach Beendigung der rein bür-
gerlıchen »Ehe« ırregulär (E 1041, 5 Die Krankensalbung ıst dUus denselben
Gründen verweigern WIE das Sakrament der Buße (C Und für den Empfang
der Fırmung geWwl die notwendıge Dısposıtion (C 8

Andere Gliıedschaftsrechte

Die Mıtfeier der Messe ohne Kommunionempfang ist eCc und Pflicht (C
auch jener Katholıken, dıe geschıeden und »wıiederverheiratet« sınddl. Die

Übernahme besonderer lıturg1scher Dıenste42 ist 1mM Gesetzbuch ZW alr nıcht be-
stimmte Kıgnungsvoraussetzungen gebunden; sehr ohl 1st dazu aber eıne beson-
dere Beauftragung erftforderlıich (C 230) Daß aber Jemandem, der bekanntermaßen
nıcht in der vollen COMMUNLO steht, SOIC eiıne Beauftragung zute1l wırd, darf nıcht
ANSCHNOMM! werden?*>.

Was dıe Zulassung ZU Patenamteverlangt 8A7 zunächst Sanz allge-
meın die Eıgnung für diesen Dıenst (F3 näherhın eıne Lebensführung, dıe dem
Glauben und dem Patenamt entspricht Ca und wıeder das Freisein VON eıner uUurc
pruc verhängten oder testgestellten Kırchenstrafe (4°) 1eder stehen WIT a1sSO VOT
dem Problem., daß Jemand, der 1Ur eıne Tatstrafe verwirkt hat, VO Patenamt nıcht
auszuschlıießen Ist Der TUN:! alilur 1eg aber darın, daß der Eıntritt eıner Aat-
strafe 1mM allgemeınen weder offenkundıg noch beweılısbar Ist. daß 1mM außeren
Rechtsbereic auch nıcht berücksichtigt werden kann. Scheidung und » Wıederhei-
<< sınd aber offenkundıge Tatsachen und beweılisbare kte Z fragen 1st aher, ob
eın ensch in dieser Lebenslage ähıg Ist, eın dıesem Dıienst entsprechendes en

führen und se1ıner Vorbildfunktion gerecht werden. Rıchtig ist natürlıch, daß
dies auch für Katholiıken gılt, »dıe In kırchenrechtlich geordneten Eheverhältnıissen
leben«44; doch deren gegebenenfalls mangelhafte Eıgnung ist wesentlıch schwerer
festzustellen45.

Wenn Schockenhoff (FN 20 meınt, daß der Ausschluß geschıedener » Wıederverheirateter« V O den
Sakramenten VO  —_ immer wen1ger Gläubigen verstanden wird, Mag 1e68 durchaus richtie seInN. och
abgesehen davon, daß 1es uch Defizıten In Verkündigung und astora lıegen kKönnte, In der dıe
Lehre der Kırche ber das Ehesakrament peıilıchst ausgespart wırd rechtfertigt das Unverständnis vieler
Gläubiger für den Zölıbat, daß »verheiratete« Priester den Sakramenten zugelassen werden?

Vgl Famıharıs cCOonsortio (FN 36) 185
4 Lektor, Akolyth, Kantor, Leıter VON Wortgottesdiensten, Kommuniıonhelfer.
43 Vgl Heinemann (FN 23°

Ebd 28
Daß be1 der Auswahl der aten eute aum och relıg1öse Kriıterien ıne olle spiıelen, Ist eiıne andere

rage
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Unter Außerachtlassung anderer robleme, dıe iın dıiıesem Zusammenhang erOr-

tern waren, SE1 1Ur noch dıe rage nach der Wä  arke1 in pfarrlıche und dıözesane
Giremıien gestellt. Hıer wırd INan ohl unterscheıden aben, ob eın Gremıium VCI-
einsrechtlichen Charakter hat46, Ooder ob CS sıch eın kırchenamtliches rgan han-
delt, WIE etwa dıe dıözesanen Pastoralräte und dıe Pfarrgemeinderäte. en dıe
Räte vereinsrechtlichen Charakter, MuUSsSen dıe JE eigenen Statuten bestimmen, WeT
für welche Funktion wählbar 1st47 Die WÄä  arke1ı In Verfassungsorgane muß aber
ohl davon abhängen, ob jemand 1m Besıtz er Gliıedschaftsrechte 1st48 Das
Selbstverständnis der Pfarrgemeinderäte in den deutschen Dıözesen 1st /Wl csehr
ambıvalent; iıhrem zumındest überwiegend kırchenamtlichen Charakter ann
aber nıcht gezweılfelt werden49

Die teilung als kirchlicher Arbeitnehmer

Grundsätzliches

Die Kırchen bzw. kırchliche Einriıchtungen gehören den größten Arbeıtgebern
1in der Bundesrepublık Deutschland., jedenfalls In den alten Bundesländern uch
WEeNN dıe Kırche In dieser Funktion Umständen auch auf den wırtschaftlıchen
Erfolg bedacht se1n muß, ist dies nıemals prımäres Zıiel: vielmehr en alle dıese
Unternehmungen unmıiıttelbar oder zumındest mıttelbar den WEeEC daß dıe Kırche
ihre Sendung In dieser Welt verwiırklıchen annn er ist 6S 11UT selbstverständlıich,
daß S1E auch Von jenen, dıe In ıhren Einriıchtungen mıtarbeıten, muß, die-
SCIN übergeordneten Ziel dıenen.

/Zunächst bezieht sıch das natürliıch auf die Arbeıtskraft, dıie der Dıenstnehmer der
Kırche ZUT Verfügung stellt Zur üllung des Auftrages der Kırche für diese Welt
ann das aber nıcht genugen; vielmehr Ist CS notwendig, daß dıe kırc  iıchen Arbelılt-
nehmer auch außerdienstlich dıesem Auftrag gerecht werden, da andern(fTalls dıe
Sendung der Kırche konterkariert und damıt unglaubwürdig würde.

Unmiuttelbar einsichtig 1st 1€6S$ be1 Jenen Arbeıtnehmern, die dırekt 1mM pastoralen
Dıienst stehen. Das sınd nıcht NUur Priester und Dıakone, sondern auch Pastoral- DZW.
Gemeıindeassistenten und -referenten. aber auch Erzieher In Anstalten. die In ITrCHAN-
lıcher Jrägerschaft stehen. och auch De]l den anderen Miıtarbeıtern dürfen Dıienst-
verhältnıs und Privatleben nıcht welıt auseinanderklaffen, daß zwıschen eruund
Lebensführung eın unauflösbarer Wıderspruch entsteht.

W, dıe Katholıkenräte. dıe Ja VO  = den Verbänden beschickt werden.
g Heinemann (FN 233
% Im Erzbistum Paderborn wırd den »wıederverheirateten« Geschiedenen Z W alr das aktıve. N1ıC ber
das passıve Wahlrecht für Pfarrgemeinderat und Kırchenvorstand zugestanden (ABI] 125 1982, 10)
gK Geringer, Dıe deutschen Pfarrgemeinderäte als verfassungsrechtliches Problem MIhZ
(1986) AD ST



205L7ur Rechtsstellung der geschiedenen UN »wiederverheirateten« Katholiken

Verfassungslage
Dıieses Selbstverständnıiıs der Kırche wırd In der Bundesrepublık Deutschlan

urc das Grundgesetz und UuUrc dıe Judıkatur der Höchstgerichte geschützt.
In 140 1 Nın 137/ Abs WRV wırd den rchen das SC n_

tıert, ıhre eigenen Angelegenheıten selbständıg ordnen.
Im Erkenntnis des Bundesverfassungsgerichts Jun1ı 198550 wırd zunächst

grundsätzlıch ausgeführt, daß sıch dıese Verfassungsgarantıe auch auf dıe Ge-
staltung der Arbeıtsverhältnisse gemä dem kırc  ıchen Selbstverständnıs erstreckt.
Dazu gehöre insbesondere auch dıe efugn1s der Kırche, VOIN iıhren Arbeıtnehmern

fordern, daß dıese jedenfalls nıcht wesentliche ıchten verstoßen, dıe
sıch AUuUs der auDens- und Sıttenlehre ergeben und er jedem Kırchenglıe
auferlegt SInNd. » Denn für dıe Kırchen ann iıhre Glaubwürdigkeıt davon abhängen,
daß iıhre Miıtglıeder, dıe In eın Arbeıtsverhältnıis ıhnen TeicnH, dıe kırchliche
Ordnung auch In ıhrer Lebensführung respektieren d

elche dıesbezüglıchen Prinzıpien gelten aben, sSe1 nach den VON der CI-
faßten«>2 Kırche anerkannten Maßßstäben beurteılen, nıcht nach ırgendwelchen
Prıvatmeinungen, selbst WECENN diese auch innerkırchlıc noch weıt verbreıtet
waren Gegebenenfalls en dıe staatlıchen Arbeıtsgerichte WW Rückfrage be1
der zuständıgen Kırchenbehörde klären, welche Loyalıtätspflichten allgemeın
verbindlıch SINd. An dıe dıesbezüglıchen Auskünfte der kırchlichen Autoriıtät se]len
dıe Gerichte gebunden, CS sSe1 denn, S1E stünden 1mM Wıderspruch rundprinzıpilen
der staatlıchen Rechtsordnung, WI1IeE dem Wıllkürverbot
Ausdrüc  ıch anerkannt hat das Bundesverfassungsgericht, daß der Kırchenaustritt
und das ofMenüuüıche Eıntreten für dıe Abtreibung dıe Entlassung AdUus dem kırchlichen
Dıienst rechtfertigen>>. Und 1m Erkenntnis des Bundesarbeıtsgerichts 14  S 984
wırd auch Scheidung und » Wıederheirat« eiınes kırc  iıchHen Dienstnehmers qls
Kündıgungsgrund für rechtens erklärt>+4

Das Problem dus Jurıstischer IC
Unter Berufung auf das verfassungsrechtlıche Wıllkürverbo wırd dıe Auffas-

SUNe en, daß dıe Loyalıtätspflichten nıcht für alle Arbeıtnehmergruppen
gleich se1ın können, da ZW eICNES gleıch, aber Ungleıiches ungle1c behandelt
werden müsse>>. Kırchlichen Mıtarbeıtern, dıe keıinen kırchenspezıfıschen Ver-
kündıgungs- oder Vertretungsauftrag aben, en er bloß dıe »Grundpflich-

Abgedruckt ın ikKR 154 (1985) 253-276
Ebd EMIEA
Dıieser Ausdruck ist War nıcht besonders glücklıch, da hnlıch WwIıe » Amtskırche« der »Kırche VOonNn

unten« daran denken äßt daß daneben och ıne andere »Kırche« geben könnte Er hat sıch ber
In der deutschen Rechtssprache als feststehender Begrıff eingebürgert, daß uch 1er mıt den
gebotenen Bedenken! verwendet wiırd.
53 Vgl uch Dütz, Kırchliche Festlegung arbeitsvertraglıcher Kündıgungsgründe?: NJW (1990)
s  8 1eTr 2030

Abgedruckt ın Afk 153 (1984) 527-534
Utz (FN 53) 2027
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« nıcht jedoch »gesteıgerte« Loyalıtätspflichten auferlegt werden>6. Be1l solchen
Dienstnehmern selılen Scheidung un » Wıederheirat« ur den kırc  iıchen Arbeiıt-
geber nıcht notwendıgerweise nzumutbar, zumal WeNnNn CS für dıe » Wıederheirat«
menschlich achtbare (iründe gebe>/, SO könne beispielsweise VOI Handwerkern.
Keinigungspersonal Ooder Bürokräften nıcht dasselbe aß An Loyalıtät verlangt
werden WIE VON Verkündıgungsträgern>8, ast 1ImM selben Atemzug wırd allerdings
eingeräumt, daß »selbst be] Nıichtverkündigungsträgern«, WIE E{i{W: beım Haus-
me1lster In einem Kloster. be1 eiıner Sekretärın In der Kırchenleitung, be1 einem
bıschöfliche C’hauffeur USW., e » Wıederheirat« »als relıg10nsrelevante Vertrags-
unvereinbarkeit« anzusehen ist>9

Es wırd also einer Abstufung der Loyalıtätspflichten JE nach Posıtion das Wort
gesprochen. Dem Ist 1Im Prinzıp zuzustimmen WIE auch dem Prinzıp, daß eiıches
gleich und Ungleıiches ungleic behandeln 1st Bezüglıch des hıer In ede stehen-
den TODIeEeMSs Ist aber dıe rage stellen, dıe Grenze für eiıne SaC  IC begründ-
hbare Abstufung der Loyalıtätspflichten zıehen 1st. und nach welchen Krıterien S1e
VOTSCHNOMMEC werden könnte©0.

Denn 1st 6S Ja nıcht, daß das Verbot der » Wıederheirat« den »gestei1gerten«
Loyalıtätspflichten®! rechnen iıst Selbstverständlich 1st das Unauflöslichkeits-
gebo für alle Katholıken verbindlıch, und seine Beachtung Za den rund-
pflichten. Von elıner »geste1gerten« Verpflichtung könnte INan sprechen, WECNN VO
den kırc  1ıchen Dıenstnehmern dıie absolute Ehelosigkeıt verlangt würde. Wenn INan
zudem bedenkt, daß z.B dıe Kırchensteuerpflicht Sanz geW1 geringere Bedeutung
hat als das Unauflöslichkeitsgebot, und WENN INan weıter berücksichtigt, daß CS
durchaus subjektiv verständliche Gründe geben kann, sıch dieser Pflicht entTt-
zıehen®©2, W ds>$ 11UT Urc dıe rklärung des Kırchenaustritts VOT einer staatlıchen
Behörde möglıch waäre, ann müßte IHNan konsequenterwelse dem Schluß kom-
INCN, daß nıcht einmal der Kırchenaustritt In jedem Fall eın Kündigungsgrund
1st Tatsäc  IC ist nıcht auszumachen, daß dieser Standpunkt VOIN iırgend Jjemandem
efien WIrd. Es ann doch aber nıcht se1n, daß erst e1m eld dıe Gemütlichkeit
aufhört

ber WEeNN Ian konkrete Berufsfelder 1INs Auge faßt. wırd INan nıcht ın der Lage
se1n, eınen Tätıigkeıitsbereich finden, be1 dem INan auf dıie üllung der »(jirund-
pfliıchten« verzıchten könnte. ıne Pfarrsekretärin etwa hat regelmäßıgen Umgang
mıt Gemeindemuitgliedern; eın auselektriker oder auch eiıne Reinigungsfrau In

Ebd 2028
Ebd 2029
Ebd 2028
Ebd 2027 Eıne Begründung für dieses /Zugeständnıs wırd NıC gegeben
Wenn Heınz (FN 10) 20, meınt, solche Krıterien müßten sıch TST allmählıch herausbılden, verkennt
das Problem Bıs CN S weıt ware, hätten dıe staatlıchen Arbeıtsgerichte bereıts vollendete Tatsachen

geschaffen.
0 1 uUtz (FN 55 2028

Denkbar wäre, daß eın Katholık der Finanzgebarung se1nes Bıstums Anstoß nımmt und seıinen
Beıtrag deshalb eıner anderen kırchliıchen Eınriıchtung, der Vertrauen hat, zukommen lassen ıll
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einem kırc  ıchen nternat haben Kontakt mıt den Zöglıngen®3 haben nıcht auch
SIE In iıhrer Cn Lebensführung Zeugn1s für dıe Botschaft abzulegen, dıe Uu-
richten der Kırche aufgetragen ist? Natürlich sınd Arbeıtnehmergruppen vorstellbar.
deren Tätıigkeıt nıcht einmal entfernt miıt dem Sendungsauftrag der Kırche In Verbıin-
dung steht er Braumeister einer Klosterbrauerel etiwa wırd wahrscheinlich kaum
mıt den Besuchern des kKlostereigenen Biıergartens persönlıche Gespräche ühren:;
aber A seiınem Wohnort zumındest in selıner nächsten mgebung Ist In der Regeldoch bekannt. daß CT »he]l der Kırche«. WIE Nan sıch auszudrücken plMegt, gZCstellt Ist on daraus erg1bt sıch auch für ıhn dıe Pflıcht eıner entsprechenden
Lebensführung auch 1Im prıvaten Bereich Das Ist CX der Kırche, VON der T lebt
schlichtweg SCHU  1g.

Jedenfalls aber kann CS nıcht ar weltliıcher Juristen oder staatlıcher Arbeiıts-
gerichte se1n. Grenzen der Loyalıtätsobligenheiten kırchlicher Arbeıtnehmer festzu-
egen; dıes WAare — WEeNnN schon alleın acC der zuständıgen kırc  iıchen Autorıitäte4.
Staatlıche Arbeıtsgerichte waren damıt SCHIIIC überfordert

Bedeutsam und sehr notwendıg ist TELIC der Hınweils auf das Wıllkürverbot
Denn tatsächlıc ann C® nıcht angehen, den einen Dıienstnehmer » Wıeder-
verheiratung« entlassen, während INan einen anderen In der gleichen Sıtuation 1mM
kırchlichen Dienst beläßt Ebenso unmöglıch ware dıe Anstellung eiInes Katholıken,
dessen »Zweıtehe« dem kırchlichen Arbeıtgeber VON vornhereın bekannt 1sSt65 In
beıden Fällen müßte sıch die Kırche vorwerfen lassen, daß S1E hre Grundsätze und
Loyalıtätsansprüche selbst nıcht nımmt: S1Ce könnte S$1e auch VOT den staatlıchen
Arbeıitsgerichten nıcht mehr geltend machen.

DIie Kırche muß allgemeın-verbindliche Loyalıtätsobliegenheiten vorgeben®6;
Entscheidungen VO Fall Fall machen den Anspruch der Kırche unglaubwürdıg,und S1e können VOT em Von staatlıchen Arbeıtsgerichten nıcht nachvollzogen WCI-
den Kırchliche Arbeıitgeber und Z Wal alle, 1mM SaNzZeCnN Bundesgebiet und einheıt-
1(@ haben auch 1mM arbeıtsrechtlichen Bereıch konsequent dıe Sendung der Kırche
wahrzunehmen.

Wenn für bestimmte Bereıiche gee1gnete Mıtarbeiter nıcht mehr In ausreichen-
der Zahl gefunden werden können, muß Ian sıch eingestehen, daß der entsprechen-
de Dıienst VON der Kırche nıcht mehr geleıstet werden kann: Ss1e muß sıch er
als Arbeıtgeber zurückziehen®7. Dies ware geWl sehr schmerzlıch®8, aber CS ware
hrlıch und diente er der Glaubwürdigkeıit der kırc  iıchen Sendung mehr als

63 Für den Spiıtalsbereich welst Heınz (FN 10) 20, darauf hın. daß sıch viele Patıenten eher eıner Re1-
nıgungsfrau anvertrauen als Arzten der Schwestern, zumal diese vielTac. keıne eıt für persönlıcheGespräche en Gerade 1es spricht ber ıne Abstufung der Loyalıtätspflichten

Vgl Niebler, Abgestufte Loyalıtät”? TODIEmMeEe be1 der Kündıgung kırchlicher Mıtarbeıiter: fkKR 159
(1990) 464-470, Jer 465

Vgl Utz (FN 63) 2028
Ebd. 2026
Ebd 2029
Ebenso schmerzlıch uch VO  - der Bevölkerung empfunden ist CS, wWenn OrdensgemeinschaftenKrankenhäuser der Schulen aufgeben, eıl A ordenseigenem achwuchs mangelt
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eın Aufrechterhalten VONN Eıinrıchtungen, das UT noch mıt Miıtarbeıtern möglıch
ware, dıe kırchlichen Ansprüchen nıcht genugen 1 etztlich ware CS Etikettenschwiın-
del, eıne Eınrıchtung als »katholisch« führen, WENN allenfalls 1U noch der Leıter
In dheses Bıld paßt und vielleicht noch e Finanzlıerung AUus Kırchensteuermiutteln
erfolgt. Dies ann und darf sıch dıe Kırche nıcht eısten.

Das Problem AdUus theologıscher 1C

Für eıne Abstufung der Loyalıtätspflichten be1 kırchliıchen Dienstnehmern
bzw. eıne Kündıgung 1mM der » Wıederverheiratung« werden VON theo-
logıscher Seıte das Zentralgebot der (jottes- und Nächstenliebe69 und dıe Ver-
gebungszusage (jottes/0 1INSs Ireifen geführt. So richtig CS aber 1st, daß kırchliche
Arbeıtgeber diese zentralen Glaubensgrundsätze verwiıirklıiıchen aben, wen1g
darf übersehen werden, daß dıe Vergebungszusage (jottes nıcht bedingungslos g —
geben wurde und daß das Liebesgebot keineswegs eın Lalsser faıre meınt. Wenn
I1all dies außer acht äßt und der orderung nach Großzügıigkeıt und loleranz
konsequent OlgtT, dann dürfte INan auch keıne Abstufung der Loyalıtätspflichten
vornehmen, sondern müßte genere auf S1€e. verzıchten. Denn 1€e und Vergebungs-
ZUSasC sınd doch SallZ gewl nıcht 1Ur für Jene gedacht, dıe bloß Handlangerdienste
leisten, sondern auch für Dıienstnehmer In leıtender Funktıion, für Priester und
Diakone

Möglıcherweıse 1st dıes das Fernzıel jener Theologen, dıe für eın ufgeben
der derzeıtigen Praxıs eiıntreten. der WI1Ie sollte INan sıch den offenkundıgen
Wıderspruch erklären, WE auf der eiıinen Seıite eiıne Abstufung der Loyalıtätspflich-
ten »Je nach Tätigkeıt und tellung« verlangt wırd /l, und auf der anderen Seıte da-
VOT gewarnt wiırd, daß die Kırche »gerade für anspruchsvolle Posten« den Kreıs
möglıcher Interessenten einschränkt?/2

uch der Eınwand, dıe Kırche könne. da das Kündıgungsrecht bloß teilkırchen-
rechtlich geregelt sel, be1 Kündıgungen »toleranter« se1ın als be1l der Zulassung
den Sakramenten /5, rag nıcht Denn abgesehen davon, daß sıch eın kırchliches
Diıienstrecht immer ırgendwıe dıe Gegebenheıiten des jeweılıgen Staates
muß (vgl. E Ü ann keıine Teıilkırche auf der Welt auf jene Loyalıtätspflichten
verzıichten, dıe dUus der gesamtkırchlıchen auDens- und Sıttenlehre erwachsen. Wıe
soll denn jemand, der aufgrund selner Lebenssıiıtuation Adus der eucharıstischen Ge-
meı1inschaft ausgeschlossen. 1st, eiıinen Dıienst im Namen und Auftrag der Kırche
glaubwürdıg versehen können?

Heınz 10)
Schockenhoff (FN 278
Heınz (FN 10)
Ebd » Wer nıc eınen unverhofften Karrıereknick 1mM Fall des Scheiterns se1ıner Ehe riskıeren wiıll,

zı1e immer äufıger eınen nıchtkıirchlichen Dienstgeber einem kırc  ıchen Dienstgeber VO)  — Gerade für
anspruchsvolle Posten SscChran dıe Kırche somıt den Kreıs möglıcher Interessenten/innen VO  —x vornhereın
e1INn«.
73 Schockenhoff (FN 200
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Dies wırd OIfenDar auch Von Befürwortern eıner Abstufung er Aufhebung)

der Loyalıtätspflichten gesehen, WEeNN gleichzeıtig auch dıe /ulassung den
Sakramenten geforde wırd 74 ıne üllung dieser orderung würde In der Jlat
das arbeıtsrechtliche Problem obsolet machen. DiIe aufwendige Argumentatıon für
das Belassen » Wıederverheirateter« 1m kırchlichen Dienst ist aber eın denkbar UNSC-
e1gnetes Vehıikel, dieses möglıcherweise prımär angestrebte Ziel erreichen.

Ebenso wen1g bringt dıe Berufung darauf, daß »daseauf Ehe und Famılıe als
eiınes der grundlegendsten Menschenrechte empfunden« wırd/>, da eben dıe » Z weiıt-
ehe« nıcht eıne Ehe Ist, auf dıe Jjemand eın ec en könnte. Wer In dıesem
/Zusammenhang auf das subjektive Empfinden der Betroffenen und auf das » Urteil
der Gesellschaft« abstellt /6, muß sıch fragen lassen, welche Krıterien für dıe Kırche
be1l Beurteijlung der » Wıederheirat« e1gentlıch entscheıdend se1ın sollen DıIe Kırche
ann doch nıcht den Jeweılıgen Zeıtgeist Z Maxıme ıhres andelns machen.

uch WECeNN Jjemand der Scheidung unschuldıg ist und alur wırd WITrKIlıc
nıcht MC Kündıgung »bestraft«77 bleıibt dıe » Wıederheirat« eın Verstoß
das Unauflöslichkeitsgebot. DIie rage, ob dıe zıvıle Scheidung der gültıg geschlos-

Ehe schuldhaft verursacht worden 1st oder nıcht. ıst In diıesem Kontext Sal
nıcht tellen

Rıchtig 1st allerdings, daß schon dıe schuldhaft verursachte Scheidung egal ob
als Kläger oder als Anlaßgeber eınen schweren Verstoß das Unauflöslich-
keıtsgebot darstellt. der auch ohne » Wıederheirat« dıenstrechtliche Konsequenzen
en muß78 Das Problem 1eg allerdings darın, daß CS für den kırc  ıchen Dienst-
geber me1lst unmöglıch seın wiırd, dıe Schuldfrage klären Denkbar ware CS aber
schon. daß zumındest der Versuch unt  men wırd. dıe Gründe für das Scheıitern
der Ehe eventuell auch Ur Anhörung des anderen Partners rheben
Dies muß In eıner kırchlichen Dıienstgemeinschaft möglıch seIN. ohne daß der
Vorwurf rhoben wiırd, dıe Kırche mısche sıch in das Privatleben ıhrer Angestellten
eın Je nach Schwere der Schuld müßte dıe Entlassung AUSs dem kırc  ıchen Dıenst
ausgesprochen oder eine wen1ger harte diıenstrechtliche abnahme vOrSCHNOMM
werden.

Ebenso richtig Ist, daß eıne Kündıgung, dıe erst nach eıner »Ziviltrauung« e_
sprochen wırd. obwohl dem Dienstgeber bekannt W dl, daß der Dıienstnehmer schon

Heinz (FN 10) »Dennoch blıebe eıne ...Doppelgleisigkeıt estehen, solange das Prinzıp der (jradua-
lıtät für dıe Wiıederzulassung VON wıederverheirateten Geschiedenen ä den Sakramenten und für dıe
Wıedererlangung ıhrer vollen kırc  ıchen Miıtglıedsrechte keıne offızıelle Anerkennung findetZur Rechtsstellung der geschiedenen und »wiederverheirateten« Katholiken  209  Dies wird offenbar auch von Befürwortern einer Abstufung (oder Aufhebung)  der Loyalitätspflichten so gesehen, wenn gleichzeitig auch die Zulassung zu den  Sakramenten gefordert wird’4, Eine Erfüllung dieser Forderung würde in der Tat  das arbeitsrechtliche Problem obsolet machen. Die aufwendige Argumentation für  das Belassen »Wiederverheirateter« im kirchlichen Dienst ist aber ein denkbar unge-  eignetes Vehikel, um dieses möglicherweise primär angestrebte Ziel zu erreichen.  Ebenso wenig bringt die Berufung darauf, daß »das Recht auf Ehe und Familie als  eines der grundlegendsten Menschenrechte empfunden« wird75, da eben die »Zweit-  ehe« nicht eine Ehe ist, auf die jemand ein Recht haben könnte. Wer in diesem  Zusammenhang auf das subjektive Empfinden der Betroffenen und auf das »Urteil  der Gesellschaft« abstellt76, muß sich fragen lassen, welche Kriterien für die Kirche  bei Beurteilung der »Wiederheirat« eigentlich entscheidend sein sollen. Die Kirche  kann doch nicht den jeweiligen Zeitgeist zur Maxime ihres Handelns machen.  Auch wenn jemand an der Scheidung unschuldig ist — und dafür wird er wirklich  nicht durch Kündigung »bestraft«77 -, bleibt die »Wiederheirat« ein Verstoß gegen  das Unauflöslichkeitsgebot. Die Frage, ob die zivile Scheidung der gültig geschlos-  senen Ehe schuldhaft verursacht worden ist oder nicht, ist in diesem Kontext gar  nicht zu stellen.  Richtig ist allerdings, daß schon die schuldhaft verursachte Scheidung — egal ob  als Kläger oder als Anlaßgeber — einen schweren Verstoß gegen das Unauflöslich-  keitsgebot darstellt, der auch ohne »Wiederheirat« dienstrechtliche Konsequenzen  haben muß78. Das Problem liegt allerdings darin, daß es für den kirchlichen Dienst-  geber meist unmöglich sein wird, die Schuldfrage zu klären. Denkbar wäre es aber  schon, daß zumindest der Versuch unternommen wird, die Gründe für das Scheitern  der Ehe — eventuell auch durch Anhörung des anderen Partners — zu erheben.  Dies muß in einer kirchlichen Dienstgemeinschaft möglich sein, ohne daß der  Vorwurf erhoben wird, die Kirche mische sich in das Privatleben ihrer Angestellten  ein. Je nach Schwere der Schuld müßte die Entlassung aus dem kirchlichen Dienst  ausgesprochen oder eine weniger harte dienstrechtliche Maßnahme vorgenommen  werden.  Ebenso richtig ist, daß eine Kündigung, die erst nach einer »Ziviltrauung« ausge-  sprochen wird, obwohl dem Dienstgeber bekannt war, daß der Dienstnehmer schon  74 Heinz (FN 10) 22: »Dennoch bliebe eine ...Doppelgleisigkeit bestehen, solange das Prinzip der Gradua-  lität für die Wiederzulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zu den Sakramenten und für die  Wiedererlangung ihrer vollen kirchlichen Mitgliedsrechte keine offizielle Anerkennung findet. ... (es) sei  wegen des Rückkoppelungseffekts die Bemerkung erlaubt: Ohne eine Lösung des Dilemmas ‘Festhalten  an der Unauflöslichkeit der Ehe einerseits’ und ‘Möglichkeit der sakramentalen Wiederversöhnung für  die an dieser Weisung Gescheiterten durch Zulassung zur Eucharistie andererseits’ wird sich ein volles  Engagement der Betroffenen in den sozial-caritativen Einrichtungen der Kirche auf Dauer kaum durch-  halten lassen«.  75Ebd. I  76 Auch Schockenhoff (FN 2) 278.  77 Ebd. 281 f.: Der unschuldig Geschiedene erlebt es »als besonders hart und unbarmherzig, wenn er für  das moralische Versagen des Partners, ..., noch zusätzlich ‘bestraft’ und in eine schwierige berufliche  Situation gebracht wird«.  78 Ebd. 282.€es) sEe1
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das moralısche Versagen des Partners,Zur Rechtsstellung der geschiedenen und »wiederverheirateten« Katholiken  209  Dies wird offenbar auch von Befürwortern einer Abstufung (oder Aufhebung)  der Loyalitätspflichten so gesehen, wenn gleichzeitig auch die Zulassung zu den  Sakramenten gefordert wird’4, Eine Erfüllung dieser Forderung würde in der Tat  das arbeitsrechtliche Problem obsolet machen. Die aufwendige Argumentation für  das Belassen »Wiederverheirateter« im kirchlichen Dienst ist aber ein denkbar unge-  eignetes Vehikel, um dieses möglicherweise primär angestrebte Ziel zu erreichen.  Ebenso wenig bringt die Berufung darauf, daß »das Recht auf Ehe und Familie als  eines der grundlegendsten Menschenrechte empfunden« wird75, da eben die »Zweit-  ehe« nicht eine Ehe ist, auf die jemand ein Recht haben könnte. Wer in diesem  Zusammenhang auf das subjektive Empfinden der Betroffenen und auf das »Urteil  der Gesellschaft« abstellt76, muß sich fragen lassen, welche Kriterien für die Kirche  bei Beurteilung der »Wiederheirat« eigentlich entscheidend sein sollen. Die Kirche  kann doch nicht den jeweiligen Zeitgeist zur Maxime ihres Handelns machen.  Auch wenn jemand an der Scheidung unschuldig ist — und dafür wird er wirklich  nicht durch Kündigung »bestraft«77 -, bleibt die »Wiederheirat« ein Verstoß gegen  das Unauflöslichkeitsgebot. Die Frage, ob die zivile Scheidung der gültig geschlos-  senen Ehe schuldhaft verursacht worden ist oder nicht, ist in diesem Kontext gar  nicht zu stellen.  Richtig ist allerdings, daß schon die schuldhaft verursachte Scheidung — egal ob  als Kläger oder als Anlaßgeber — einen schweren Verstoß gegen das Unauflöslich-  keitsgebot darstellt, der auch ohne »Wiederheirat« dienstrechtliche Konsequenzen  haben muß78. Das Problem liegt allerdings darin, daß es für den kirchlichen Dienst-  geber meist unmöglich sein wird, die Schuldfrage zu klären. Denkbar wäre es aber  schon, daß zumindest der Versuch unternommen wird, die Gründe für das Scheitern  der Ehe — eventuell auch durch Anhörung des anderen Partners — zu erheben.  Dies muß in einer kirchlichen Dienstgemeinschaft möglich sein, ohne daß der  Vorwurf erhoben wird, die Kirche mische sich in das Privatleben ihrer Angestellten  ein. Je nach Schwere der Schuld müßte die Entlassung aus dem kirchlichen Dienst  ausgesprochen oder eine weniger harte dienstrechtliche Maßnahme vorgenommen  werden.  Ebenso richtig ist, daß eine Kündigung, die erst nach einer »Ziviltrauung« ausge-  sprochen wird, obwohl dem Dienstgeber bekannt war, daß der Dienstnehmer schon  74 Heinz (FN 10) 22: »Dennoch bliebe eine ...Doppelgleisigkeit bestehen, solange das Prinzip der Gradua-  lität für die Wiederzulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zu den Sakramenten und für die  Wiedererlangung ihrer vollen kirchlichen Mitgliedsrechte keine offizielle Anerkennung findet. ... (es) sei  wegen des Rückkoppelungseffekts die Bemerkung erlaubt: Ohne eine Lösung des Dilemmas ‘Festhalten  an der Unauflöslichkeit der Ehe einerseits’ und ‘Möglichkeit der sakramentalen Wiederversöhnung für  die an dieser Weisung Gescheiterten durch Zulassung zur Eucharistie andererseits’ wird sich ein volles  Engagement der Betroffenen in den sozial-caritativen Einrichtungen der Kirche auf Dauer kaum durch-  halten lassen«.  75Ebd. I  76 Auch Schockenhoff (FN 2) 278.  77 Ebd. 281 f.: Der unschuldig Geschiedene erlebt es »als besonders hart und unbarmherzig, wenn er für  das moralische Versagen des Partners, ..., noch zusätzlich ‘bestraft’ und in eine schwierige berufliche  Situation gebracht wird«.  78 Ebd. 282.och zusätzlıch estraft und In eıne schwıer1ge berufliche
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70 Karl-Theodor Geringer
vorher In eıner eheähnlıchen Lebensgemeinschaft e  O, der Glaubwürdigkeıt der
Kırche abträglıch ist/9 Wenn der Dienstgeber VON dAesem ungeordneten Verhältnıs
nıchts we1ß, ann natürlıch nıchts unternehmen. Sobald aber davon l  a
müßte CI den Dienstnehmer VOIL dıe are Alternatıve tellen Beendigung des Ver-
hältnısses80 oder Kündıgung. Jedenfalls geht 6S nıcht Dıenstnehmer, die in einem
eheähnlıchen Verhältnis eDLCnN, 1m kırc  ıchen Dienst dulden und erst 1m e1-
nNeT » Wiederheirat« ündıgen, da In beıden Fällen Grundprinzıpien der Kır-
che verstoßen wırd.

Schlußbemerkungen
Wer dıe WI1Ie Ian sagl Haltung der Kırche bezüglıch Scheidung und

» Wiederheirat« dem kanonıschen e ZUur Last legt, we1l sıch dieses nıcht den
Notwendigkeıten der Pastoral anpaßt, verkennt, daß sowochl Kırchenrecht WIEe auch
Pastoral dıe aubDens- und Sıttenlehre der Kırche gebunden SINd. Alleın diese
muß Rıchtschnur sowohl für rechtliche W1Ie auch für pastorale aßnahmen seIN.
uch WECNN hinsıchtlich Scheidung und » Wıederheirat« der Zeıtgelst der Kırche 1NSs
Gesıicht äst, daß viele Katholıken zugegebenermaßen auch Priester
und Theologen ıhm erlegen SInd, 1st s bweg1g, den »(Glaubenssinn« des Volkes
(jottes das Lehramt ausspielen wollen8®!, ohne nachzuweılsen, daß CS sıch
e1 WITKI1IC eınen sensus fidel handelt

SO berechtigt CS 1st, »das krasse Mißverhältnıs zwıschen der kırchlichen Ehe-
vorbereıitung und -begleitung und den Rechtsfolgen« 1im VON Scheidung und
» Wıederheirat« krıtisıeren®2, unberechtigt ist C5S, aliur das Lehramt DZW. VOI-

dergründıg das Kırchenrecht verantwortlich machen. 1elmenr 1e2 1er eıne
gewaltıge Herausforderung eiıne kırchlichen Lehramt orlentierte Pastoral, dıe
heute tatsac  IC erhebliche Defizıte aufzuarbeıten hat

In Abwandlung einer der uUDlıchen Beschlußformeln des Senats 1m alten Rom sSe1
aber auch den Hırten der deutschen Bıstümer zugerufen:

Videant ‚DLSCODL, quid detrimenti Ecclesia capıiat!

Ehbhd
Wenn eın Ehehindernis vorhegt, könnte dıe Beendigung des bloßen Verhältnisses uch ıne gültıge

Eheschließung se1nN, wobe!l jeder ‚wang ZUT Heiırat ausgeschlossen se1ın mu (C 03)
Heınz (FN 10)
Ebd


